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(54) Rasierapparat zum Tragen einer lösbaren Klingeneinheit

(57) Die Erfindung betrifft einen Rasierapparat zum
Tragen einer lösbaren Klingeneinheit (4) mit einem
Handgriff (1), einem Kopfstück (2) und einer am Kopf-
stück angeordneten Kupplungseinheit (3) für die Befe-
stigung der Klingeneinheit. Die Kupplungseinheit (3) um-
fasst zwei im Kopfstück (2) schwenkbar gelagerte Trag-
arme (10), die über ein Biegefederelement (30) einstük-
kig miteinander verbunden sind. Weiterhin besitzt die
Kupplungseinheit zwei Lagerelemente (11), die an den
Tragarmen (10) angeordnet sind und in Schwenklager
der Klingeneinheit (4) eingreifen. Schließlich ist ein Stüt-
zelement (14, 15) vorgesehen, welches quer zur Dreh-
achse federnd verschiebbar zwischen Kopfstück (2) und
Klingeneinheit (4) angeordnet ist und die längs zur Dreh-
achse auf die Klingeneinheit wirkenden Kräfte. Ein Frei-
gabeelement (20) gestattet das Lösen der Klingeneinheit
(4), durch Verschwenken der Lagerelemente (11) aus
den Schwenklagern.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rasier-
apparat zum Tragen einer lösbaren Klingeneinheit. Ein
solcher Rasierapparat, der für Nassrasuren verwendet
wird, besitzt einen Handgriff, ein Kopfstück und eine am
Kopfstück angeordnete Kupplungseinheit, an welcher
sich eine Klingeneinheit befestigen lässt. Rasierapparate
die für zahlreiche Rasuren vorgesehen sind, gestatten
den Austausch der Klingeneinheit, da die darin angeord-
neten Rasierklingen verschleißen, während der Rasier-
apparat selbst mehrfach verwendbar ist.
[0002] Besondere Anforderungen werden an den Auf-
bau der Kupplungseinheit solcher Rasierapparate ge-
stellt. Die Kupplungseinheiten von Mehrwegrasieren
müssen dauerhaft funktionsfähig sein, sollen aber den
Montageaufwand und die Kosten des Rasierapparats
nicht zu stark erhöhen. Bei hochwertigen Rasierappara-
ten muss die Kupplungseinheit eine bewegliche Befesti-
gung der Klingeneinheit gestatten, damit sich diese wäh-
rend der Rasur an die Hautkonturen anpassen kann.
Gleichzeitig muss die Kupplungseinheit eine vorgegebe-
ne Stellung der Klingeneinheit gegenüber dem Handgriff
sicherstellen, um ein hochwertiges Rasurergebnis erzie-
len zu können. Dafür benötigt die Kupplungseinheit so-
wohl tragende als auch führende Elemente, die zusätz-
lich definierte Federkräfte auf die Klingeneinheit aufbrin-
gen müssen. Bei bekannten Rasierapparaten hat dies
bislang zu sehr komplexen Kupplungseinheiten geführt,
mit einer Vielzahl an Teilen und daraus resultierenden
hohen Herstellungskosten und großer Fehleranfälligkeit.
[0003] Um diese Probleme zu umgehen, wurde bereits
versucht, die Teileanzahl der Kupplungseinheiten zu re-
duzieren. Beispielsweise ist aus der US 6,421,925 B1
eine Federklemme bekannt, die an einem Rasierapparat
als Kupplungseinheit eingesetzt wird. Die Tragarme die-
ser Federklemme sind einstückig als Kunststoffspritzteil
hergestellt, wodurch sich der Montageaufwand reduzie-
ren lässt. Um Verschiebekräfte aufnehmen zu können,
die längs der Schneidkanten auf die Klingeneinheit ein-
wirken, müssen die Tragarme und die zugehörigen Rück-
stellfedern relativ stabil ausgelegt sein und außerdem
gegen eine ungewollte seitliche Verlagerung durch kon-
struktive Maßnahmen gesichert werden. Dazu sind die
Tragarme im Kopfstück des Rasierapparats derart gela-
gert, dass eine nach außen gerichtete Verschwenkung
nicht möglich ist. Wenn die Klingeneinheit von der Fe-
derklemme gelöst werden soll, muss der Benutzer gleich-
zeitig zwei seitliche Druckknöpfe betätigen, um die Tra-
garme aufeinander zuschwenken zu können. Die Be-
dienbarkeit dieses Freigabemechanismus bereitet
Schwierigkeiten, wenn der Wechsel der Klingeneinheit
mit einer Hand vorgenommen werden soll.’ Die Klingen-
einheit erhält außerdem von der Federklemme keine wei-
tere seitliche Führung.
[0004] Aus der US 4,739,553 ist ein Rasierapparat mit
einer lösbaren Klingeneinheit bekannt. Zur Aufnahme
der Klingeneinheit greifen zwei Tragarme des Rasierap-

parates in die Klingeneinheit ein. Die Tragarme weisen
hierfür an ihren vorderen Enden Lagerschalen auf, wel-
che die Klingeneinheit an dafür vorgesehenen Halterun-
gen aufnehmen. Da die Tragarme in dieser Position ein-
rasten, ist die Klingeneinheit gegen seitliches Verschie-
ben gesichert. Ein von einer Spiralfeder gespannter Stö-
ßel wirkt auf die Klingeneinheit ein, um diese federnd zu
lagern. Zum Auswurf der Klingeneinheit werden die Tra-
garme durch ein Betätigen eines Betätigungsknopfes
freigegeben, die daraufhin nach innen schwenken, da
beidseitig eine Blattfeder auf die Tragarme einwirkt. Wei-
terhin wird auch die auf den Stößel einwirkende Spiral-
feder in Richtung der Klingeneinheit verschoben, sodass
der Auswurf der Klingeneinheit forciert wird. Die Kupp-
lungseinheit dieses Rasierapparates besteht aus minde-
stens sieben Teilen, was zu einem hohen Produktions-
aufwand und einer hohen Ausfallwahrscheinlichkeit
führt. Da die seitliche Führung der Klingeneinheit (paral-
lel zu den Schneidkanten) ausschließlich über die Trag-
arme erfolgt, müssen die Tragarme innerhalb der Kupp-
lungseinheit gegen ein Einschwenken gesichert werden.
Die Klingeneinheit kann durch die Lagerung in den La-
gerschalen während der Rasur leicht verkanten, sodass
die Federung der Klingeneinheit durch den Stößel nur
bedingt wirksam wird.
[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht somit darin, einen verbesserten Rasierapparat zum
Tragen einer lösbaren Klingeneinheit bereitzustellen, der
eine sichere Befestigung der Klingeneinheit an einer
Kupplungseinheit ermöglicht, eine leichte Einhandbedie-
nung beim Wechsel der Klingeneinheit gestattet, den
Montageaufwand bei der Herstellung des Rasierappa-
rats minimiert und eine definierte Lagerung der Klingen-
einheit in einer vorgegebenen Rasierposition sicherstellt,
wobei auch längs der Schneidkanten auftretende Kräfte
nicht zu einem ungewollten Lösen der Klingeneinheit von
der Kupplungseinheit führen dürfen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch den im Anspruch 1
näher definierten Rasierapparat gelöst.
[0007] Ein bedeutsamer Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Rasierapparats besteht darin, dass die Herstel-
lungs- und Montageaufwendungen minimal sind. Die ge-
samte Kupplungseinheit lässt sich aufgrund der einstük-
kigen Gestaltung als Kunststoffspritzteil in einem einzi-
gen Arbeitsgang herstellen. Da nicht mehrere Einzelteile
zur Kupplungseinheit komplettiert werden müssen, re-
duziert sich der Montageaufwand auf das Einlegen des
Kunststoffspritzteils in das Kopfstück des Rasierappa-
rats und die dortige Befestigung, wobei diese Vorgänge
automatisiert und weitgehend ohne manuelle Tätigkeiten
erfolgen können.
[0008] Bei einer abgewandelten Ausführungsform
kann das Kupplungsteil bei der Montage an einer vorde-
finierten Sollbruchstelle in zwei Teile zerbrochen werden,
wenn dies für die Montage zweckmäßig ist. Die funktio-
nale Einheit bleibt bei dieser Vorgehensweise z.B. durch
eine Rastverbindung technisch erhalten, die im Bereich
der Sollbruchstelle die getrennten Teile wieder zusam-
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menfügt.
[0009] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Gestaltung des Rasierapparates be-
steht darin, dass die zwei Tragarme der Kupplungsein-
heit mit den daran angeordneten Lagerelementen vor-
wiegend zur Bereitstellung der Schwenklagerung für die
Klingeneinheit dienen, so dass die Klingeneinheit um ei-
ne durch die Position der Lagerelemente bestimmte
Drehachse verschwenkbar ist. Die längs zur Drehachse
in Längsrichtung der Schneidkanten der Klingeneinheit
auftretenden Verschiebekräfte müssen von den Lage-
relementen und den Tragarmen nämlich nicht aufgenom-
men werden. Daher können auch die Federkräfte gering
ausgelegt werden, welche die Tragarme in ihre Ruhepo-
sition verschwenken sollen, damit die Lagerelemente in
die komplementären Schwenklager der Klingeneinheit
eingreifen.
[0010] Ein Vorteil einer abgewandelten Ausführungs-
form des Rasierapparates besteht darin, dass durch seit-
liche Führungselemente am Stützelement auch die im
Betrieb wiederholt durchgeführte Anbringung der Klin-
geneinheit an der Kupplungseinheit für den Benutzer er-
leichtert wird. In einer einfachen Ausgestaltung kann es
beim Anbringen der Klingeneinheit es durch die Feder-
kraft weit vorstehende Stützelement dazu kommen, dass
dieses neben der eigentlichen Gleitfläche eingreift, wenn
man erst einen Tragarm seitlich einführt und danach den
Griff zur Schneideinheit seitlich verschwenkt, um den
zweiten Tragarm einzuhängen. Wird bei der verbesser-
ten Ausführungsform stattdessen eine der beiden glatten
Gegenflächen von der Klingeneinheit und dem Stützele-
ment durch seitlich angebrachte Führungselemente er-
setzt, so kann eine derart funktionsbehindernde Anbrin-
gung der Klingeneinheit verhindert werden.
[0011] Gegebenenfalls längs der Schneidkanten auf-
tretende Verschiebekräfte werden vorrangig von dem
Stützelement aufgenommen, welches zwischen den La-
gerelementen angeordnet ist und entweder an der Kupp-
lungseinheit oder komplementär an der Klingeneinheit
befestigt sein kann. Über das Stützelement wird darüber
hinaus auf die Klingeneinheit eine Vorspannkraft ausge-
übt, um die Klingeneinheit in eine Ruheposition zu ver-
schwenken.
[0012] Eine bevorzugte Ausführungsform zeichnet
sich dadurch aus, dass die beiden Tragarme über ein
Drehgelenk im Kopfstück gelagert sind und dass sich
zwischen dem Drehgelenk und dem außenliegenden En-
de des Tragarms eine Anschlagkante befindet, an wel-
cher ein Betätigungssteg des Freigabeelements angrei-
fen kann. Bei der Verschiebung des Freigabeelements
kommt es auf diese Weise zum Verschwenken des Tra-
garms im Wesentlichen längs zur Drehachse, so dass
die Klingeneinheit freigegeben wird und aufgrund der
über das Stützelement eingeleiteten Vorspannkraft au-
tomatisch ausgeworfen wird. Diese nicht starre Verbin-
dung zwischen dem Betätigungssteg und den Tragar-
men verhindert auch, dass es bei einer unsachgemäßen
Betätigung der Tragarme zu einer Zerstörung der Frei-

gabefunktion kommen kann. Die Betätigungsstege sind
vorzugsweise einstückig über ein Freigabeelement mit
einem aus dem Kopfstück herausragenden Betätigungs-
stift verbunden, an welchem auf der Oberseite des Kopf-
stücks ein Betätigungsknopf angebracht ist.
[0013] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
das Stützelement einstückig mit einem Stößelträger aus-
gebildet, der in etwa senkrecht zur Drehachse im Kopf-
stück verschiebbar ist. In Richtung der Drehachse kann
der Stößelträger und der daran anschließende Stößel
nicht verschoben werden. An den Stößelträger schließt
sich vorzugsweise ein Vorspannfederelement an, das
ebenfalls einstückig mit dem Stößelträger ausgebildet
wird. Damit wird die erforderliche Federkraft bereitge-
stellt, die über den Stößel auf die Klingeneinheit einwirkt,
um diese in eine Ruheposition zu verschwenken, wenn
keine äußere Kraft beim Rasieren auf die Vorderseite
der Klingeneinheit einwirkt, bzw. der beim Rasieren auf-
tretenden Verschwenkung der Klingeneinheit eine ge-
wünschte Vorspannung entgegensetzt.
[0014] Insbesondere unter Montagegesichtspunkten
ist es zweckmäßig, wenn das Kopfstück des Rasierap-
parates eine mit dem Handgriff verbundene Oberschale
besitzt, in welche die Kupplungseinheit eingelegt wird.
Diese Oberschale wird an der Unterseite durch einen
Deckel verschlossen, der vorzugsweise durch Ultra-
schallschweißen oder Kleben befestigt werden kann.
[0015] Für eine gute Handhabbarkeit ist es zweckmä-
ßig, wenn der Handgriff des Rasierapparates Ausspa-
rungen aufweist, in denen eine zweite Kunststoffkompo-
nente eingebracht ist, die für einen sicheren Griff auch
im nassen Zustand sorgt. Außerdem lassen sich auf die-
se Weise bevorzugte gestalterische Effekte erzielen.
[0016] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausführungsformen, unter Bezugnah-
me auf die Zeichnung. Es zeigen:

Fig. 1 eine vereinfachte perspektivische Ansicht ei-
nes Rasierapparates mit einem Handgriff und
einer Klingeneinheit;

Fig. 2 eine Detaildarstellung eines geöffneten Kopf-
stücks mit einer eingesetzten Kupplungsein-
heit;

Fig. 3 eine Detailansicht der Kupplungseinheit mit an-
gekoppelter Klingeneinheit;

Fig. 4 eine Seitenansicht des Kopfstücks des Rasier-
apparates mit Abschnitten der Kupplungsein-
heit;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Spritz-
gussteils, welches die Kupplungseinheit bildet;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer abgewan-
delten Ausführungsform eines Spritzgussteils,
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welches die Kupplungseinheit bildet;

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer abgewan-
delten Ausführungsform des Rasierapparates,
mit einem an der Klingeneinheit angebrachten
Stützelement.

[0017] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
erfindungsgemäßen Rasierapparates. Der Rasierappa-
rat besitzt einen Handgriff 1, welcher in ein Kopfstück 2
übergeht. Am Kopfstück 2 ist eine Kupplungseinheit 3
angeordnet, deren Bestandteile weiter unten detaillierter
beschrieben werden. Die Kupplungseinheit 3 trägt eine
Klingeneinheit 4, die lösbar an der Kupplungseinheit be-
festigt ist. Dazu greift die Kupplungseinheit 3 an der
Rückseite der Klingeneinheit 4 an, während auf der Vor-
derseite der Klingeneinheit 4 die Schneidkanten einer
oder mehrere Rasierklingen zugänglich sind.
[0018] Auf der Oberseite des Kopfstücks 2 befindet
sich bei der dargestellten Ausführungsform ein Betäti-
gungsknopf 5, der vom Benutzer vorzugsweise mit dem
Daumen in Richtung zur Klingeneinheit 4 verschoben
werden kann, um die Kupplungseinheit zu betätigen und
die Klingeneinheit zum Auswechseln freizugeben. Die
für diese Betätigung vom Benutzer zu überwindenden
Kräfte sind generell so dimensioniert, dass eine Einhand-
bedienung möglich bleibt. Der Benutzer muss beim
Wechsel der Klingeneinheit diese nicht anfassen, so
dass Verletzungsgefahren ausgeschlossen sind. Die
Einwirkung des Betätigungsknopfes 5 auf die Kupp-
lungseinheit wird weiter unten beschrieben.
[0019] Bei der dargestellten Ausführungsform ist der
Handgriff 1 mit einer Oberschale 6 des Kopfstücks 2 ein-
stückig verbunden und besteht aus einer ersten harten
Kunststoffkomponente. Der Handgriff 1 und gegebenen-
falls Teile des Kopfstücks 2 besitzen Aussparungen, in
denen eine zweite Kunststoffkomponente 7 eingelassen
ist. Die Herstellung von Zwei-Komponenten-Kunststoff-
teilen ist dem Fachmann generell bekannt, so dass auf
eine detaillierte Erläuterung verzichtet werden kann. Die
zweite Kunststoffkomponente hat üblicherweise beson-
dere haptische Eigenschaften und ist weicher als die er-
ste Kunststoffkomponente. Die Bedienungseigenschaf-
ten, insbesondere die Griffigkeit des Rasierapparates
können dadurch verbessert werden.
[0020] Wie aus Fig. 1 weiterhin ersichtlich ist, besitzt
bei der dargestellten Ausführungsform der Handgriff 1
einen im Wesentlichen quadratischen Querschnitt, wo-
bei an den Längsseiten Taillierungen 8 angebracht sein
können. Es hat sich gezeigt, dass die Wahl eines im We-
sentlichen quadratischen Querschnitts die Vielseitigkeit
des Rasierapparates hinsichtlich der vom Benutzer ge-
wünschten Führung und Handhabbarkeit erhöht. Da die
Rasierapparate von unterschiedlichen Benutzern ver-
wendet werden, die sehr unterschiedliche Rasurtechni-
ken anwenden, eröffnet die gewählte Querschnittsform
des Handgriffs für zahlreiche Benutzer eine optimale Be-
dienung. Bei abgewandelten Ausführungsformen kann

die Formgestaltung des Handgriffs und auch des Kopf-
stücks auf bestimmte Benutzergruppen oder gewünsch-
te designerische Aspekte abgestimmt werden.
[0021] Fig. 2 zeigt in einer Detaildarstellung das Kopf-
stück 2, wobei der Deckel von der Unterseite der Ober-
schale 6 entfernt wurde, so dass der innerhalb des Kopf-
stücks gelagerte Bereich der Kupplungseinheit 3 sichtbar
ist. Die Kupplungseinheit umfasst zwei Tragarme 10, die
an ihren außenliegenden Enden jeweils einen Lagerzap-
fen 11 als Lagerelement aufweisen. Soweit die Lager-
zapfen 11 fluchtend ausgerichtet sind, erstreckt sich die
gestrichelt eingezeichnete Drehachse 12, um welche die
Klingeneinheit schwenkbar ist, in Achsrichtung der La-
gerzapfen. Andere Ausführungen mit einer verlagerten
Drehachse sind aber denkbar.
[0022] Außerdem ist ein Stützelement vorgesehen,
welches bei dieser Ausführungsform der Kupplungsein-
heit zugeordnet ist, ebenfalls aus dem Kopfstück 2 her-
ausragt und einstückig mit einem innerhalb des Kopf-
stücks angeordneten Vorspannfederelement 13 verbun-
den ist. Das Stützelement ist hier als ein Stößel 14 aus-
gestaltet, der mit einem Stößelträger 15 verbunden ist,
welcher seinerseits im Kopfstück gelagert ist.
[0023] Aus Fig. 2 ist weiterhin erkennbar, dass der Stö-
ßelträger 15 zwei Langlöcher aufweist, in welche Füh-
rungszapfen 16 der Oberschale 6 eingreifen. Damit kann
der Stößelträger in axialer Richtung des Kopfstücks ver-
schoben werden, wobei der Verschiebeweg durch die
Langlöcher im Stößelträger begrenzt ist und das Vor-
spannfederelement 13 den Stößel 14 möglichst weit
nach außen bewegt, wenn keine äußere Kraft einwirkt.
[0024] Fig. 3 zeigt die Kupplungseinheit 3 nochmals in
einer Detailzeichnung, wobei die Klingeneinheit 4 ange-
koppelt dargestellt ist und das Kopfstück des Rasierap-
parates nicht gezeigt ist. Im Unterschied zu Fig. 2 ist hier
eine Ansicht von oben gewählt, so dass die Tragarme
10 oberhalb des Stößelträgers 15 liegen. In Fig. 3 ist
auch ersichtlich, dass in jedem Tragarm 10 eine Bohrung
17 angeordnet ist, die gemeinsam mit dem Führungs-
zapfen 16 des Kopfstücks ein Drehgelenk bildet, so dass
der Tragarm um die Achse dieses Gelenks verschwenkt
werden kann.
[0025] Wenn eine Klingeneinheit 4 angebracht ist,
greifen die Lagerzapfen 11 in passende Schwenklager
der Klingeneinheit ein. Um die Klingeneinheit zu wech-
seln, müssen die Lagerzapfen 11 aus diesen Schwen-
klagern herausgeschwenkt werden. Dazu ist ein Freiga-
beelement 20 vorgesehen, welches bei der dargestellten
Ausführungsform zwei Betätigungsstege 21 umfasst. Die
Betätigungsstege 21 greifen hinter einer jeweiligen An-
schlagkante 22 am Tragarm 10 an. Da die Anschlagkante
22 zwischen dem Lagerzapfen 11 und dem in der Boh-
rung 17 liegenden Drehgelenk angeordnet ist, bewirkt
eine vom Betätigungssteg eingeleitete Kraft das Ver-
schwenken der Tragarme nach außen. Dazu wird das
Freigabeelement 20 in Achsrichtung des Kopfstücks auf
die Klingeneinheit 4 zubewegt. Da über den Stößel 14
eine Vorspannkraft auf die Klingeneinheit ausgeübt wird,
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springt die Klingeneinheit selbsttätig aus der Lagerung
heraus, wenn die Lagerzapfen 11 aus den Schwenkla-
gern bewegt werden. Es erübrigt sich also, dass der Be-
nutzer die Klingeneinheit anfasst, wodurch sich die Ge-
fahr einer Verletzung an den scharfen Rasierklingen
stark verringert. Die zur Verschwenkung der Tragarme
zu überwindende Kraft ist so gering ausgelegt, dass eine
Einhandbedienung möglich bleibt.
[0026] Aus Fig. 3 ist weiterhin ersichtlich, dass der Stö-
ßel 14 des Stützelements an einer Gleitfläche 25 der Klin-
geneinheit angreift. Die Gleitfläche 25 ist an den Stößel
derart angepasst, dass eine Verschiebung parallel zu
den Schneidkanten der Klingeneinheit nicht möglich ist.
Bei der gezeigten Ausführungsform ist der Stößel dazu
an seinem freien Ende gabelartig geformt, so dass die
Gleitfläche 25 von dieser Gabel umfasst wird. Durch die-
se Gestaltung ist auch sichergestellt, dass der Stößel 14
bei der Anbringung der Klingeneinheit nicht neben der
Gleitfläche 25 positioniert und dort verklemmt werden
kann.
[0027] Aus Fig. 3 ist außerdem ersichtlich, dass am
Freigabeelement 20 noch ein Betätigungsstift 26 ange-
formt ist, der sich im zusammengebauten Zustand durch
die Oberschale 6 hindurch erstreckt und an welchem der
Betätigungsknopf 5 angebracht wird. Das Freigabe-
element 20 ist weiterhin einstückig mit einem Rückstell-
federelement 27 verbunden, über welches die Ruhestel-
lung des Freigabeelements 20 festgelegt wird. Das Rück-
stellfederelement 27 unterstützt auch das Zurückgleiten
des Freigabeelements 20, nachdem vom Benutzer über
den Betätigungsknopf 5 das Freigabeelement aktiviert
wurde, um die Tragarme 10 nach außen zu schwenken.
[0028] Schließlich ist aus Fig. 3 gut ersichtlich, dass
die beiden Tragarme 10 an ihren innen liegenden Enden
in ein Biegefederelement 30 übergehen, welches sich
beispielsweise U-förmig zwischen den Tragarmen er-
streckt. Mit Hilfe des Biegefederelements 30 werden die
Tragarme in eine Ruheposition verschwenkt, bei welcher
die Lagerzapfen 11 in den Schwenklagern der Klingen-
einheit eingreifen. Die Federkonstante des Biegefeder-
elements 30 kann relativ klein gehalten werden, da durch
die Tragarme keine längs der Klingeneinheit auftreten-
den Verschiebekräfte aufgenommen werden müssen.
Diese Verschiebekräfte werden größtenteils über den
Stößel 14 in das Kopfstück und damit in den Handgriff
abgeleitet. Eine Längsverschiebung der Klingeneinheit
ist damit ausgeschlossen, so dass das Biegefederele-
ment 30 lediglich dafür verantwortlich ist, die Lagerzap-
fen 11 über die Tragarme 10 in ihre Eingriffsposition in
den Schwenklagern der Klingeneinheit zu verschwen-
ken. Der Fachmann wird erkennen, dass das Biegefe-
derelement auch anders geformt sein kann. Letztlich ist
nur die Bereitstellung einer entsprechenden Federkraft
erforderlich. Diese Abwandlungsmöglichkeiten treffen
selbstverständlich auch auf das Vorspannfederelement
und das Rückstellfederelement zu.
[0029] Fig. 4 zeigt in einer Seitenansicht den vorderen
Abschnitt des Kopfstücks 2 mit den aus diesem heraus-

ragenden freien Enden der Tragarme 10 und des Stößels
14. Aus dieser Darstellung ist anhand der gestrichelt ein-
gezeichneten Achsenlinien zum einen ersichtlich, dass
die freien Enden der Tragarme 10 gegenüber dem Kopf-
stück bzw. dem Handgriff abgewinkelt sein können. Auf
diese Weise kann die Ruhelage der Klingeneinheit vor-
bestimmt werden. Dem Fachmann ist bekannt, dass für
die Erreichung eines guten Rasurergebnisses die Ebene
der Schneidklingen in eine vorbestimmte Winkellage ge-
genüber der Längsachse des Handgriffs gebracht wer-
den muss. Durch unterschiedliche Abwinkelungen der
Tragarme 10 können verschiedene Lagen der Klingen-
einheit gegenüber dem Handgriff eingestellt werden, so
dass durch Anpassen der Kupplungseinheit, insbeson-
dere der Tragarme, unterschiedliche Produkte, die
gleichartige Handgriffe verwenden, ausgerüstet werden
können.
[0030] Aus Fig. 4 ist weiterhin ersichtlich, dass der An-
griffspunkt des Stößels 14 vorzugsweise nicht in der
Drehachse 12, die zwischen den beiden Lagerzapfen 11
der Tragarme 10 verläuft, liegen sollte. Auf diese Weise
ist es möglich, auf die Klingeneinheit eine Vorspannung
über den Stößel 14 einzuprägen, so dass die Klingen-
einheit in eine definierte Ruhelage verschwenkt wird. Bei
dieser Ausführungsform verläuft der Richtungsvektor der
eingeprägten Vorspannkraft nicht durch die Drehachse
12. Es sind aber auch andere Ausführungsformen denk-
bar. Durch geeignete Wahl der Eintrittsstelle und -rich-
tung für die Vorspannkraft kann die Ruhelage der Klin-
geneinheit eingestellt werden. Die Größe dieser Vor-
spannkraft ist von der Federkonstanten des Vorspann-
federelements 13 und dem sich aus der Lage des Stößels
ergebenden Vorspannweg abhängig. Beim Verschwen-
ken der Klingeneinheit 4 kann der Stößel 14 quer zur
Drehachse verschoben werden, um ein relativ freies Dre-
hen der Klingeneinheit um die Drehachse zu gestatten.
Prinzipiell lässt sich der zulässige Verschwenkbereich
durch Auflaufflächen 31 an den Tragarmen 10 und Be-
grenzungsanschläge an der Klingeneinheit auf einen ge-
wünschten Bereich einschränken.
[0031] Fig. 5 zeigt ein Kunststoffspritzgussteil, wel-
ches sämtliche Elemente der Kupplungseinheit 3 in sich
vereint und nach dem Einbau in das Kopfstück des Ra-
sierapparates die Kupplungseinheit 3 bildet. Durch die
besondere Anordnung der einzelnen Bestandteile ist es
möglich, die komplette Kupplungseinheit in einem einzi-
gen Spritzvorgang herzustellen und auch automatisiert
in das Kopfstück einzubauen. Auf eine Vielzahl separa-
ter, zu montierender Einzelteile kann vollständig verzich-
tet werden.
[0032] Aus Fig. 5 ist ersichtlich, dass die Tragarme 10,
welche über das Biegefederelement 30 miteinander ver-
bunden sind, einstückig hergestellt sind. Am Umkehr-
punkt des Biegefederelements 30 ist ein Filmscharnier
35 vorgesehen, welches die Verbindung zu einem zwei-
ten Abschnitt der Kupplungseinheit herstellt, welcher den
Stößelträger 15 und das Freigabeelement 20 umfasst.
Ausgehend vom Filmscharnier 35 erstrecken sich das
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Vorspannfederelement 13 und das Rückstellfederele-
ment 27. An das Rückstellfederelement 27 ist das Frei-
gabeelement 20 angekoppelt, während sich an das Vor-
spannfederelement 13 einstückig der Stößelträger 15 mit
dem Stößel 14 anschließen.
[0033] Um die beiden Hauptbereiche des Kunst-
stoffspritzteils in zwei parallele Ebenen zu bringen, wie
dies beispielsweise aus Fig. 3 ersichtlich ist, werden die
Tragarme 10 mit dem Biegefederelement 30 über den
Stößelträger 15 geklappt. Die Schwenkachse verläuft
dabei durch das Filmscharnier 35. Zur exakten Positio-
nierung dienen außerdem eine Nut 37 und ein Stift 38
im Bereich des Filmscharniers, die beim Übereinander-
klappen der beiden Hauptbereiche ineinander eingrei-
fen. Durch die gewählte Dicke und Steifigkeit des Film-
scharniers 35 wird vorgegeben, ob das Scharnier bei der
Montage zerbricht oder nur verbogen wird. Im Falle eines
gezielt herbeigeführten Bruchs kann die Positionierung
der beiden entstehenden Teile bei der weiteren Montage
weiterhin über die Nut 37 und den Stift 38 erfolgen. Bei
Ausführungsformen ohne Nut und Stift ist das Filmschar-
nier 35 so verformbar auszuführen, dass die Kupplungs-
einheit einstückig als Einheit montiert werden kann.
[0034] Fig. 6 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form der Kupplungseinheit 3, die ebenfalls als einstücki-
ges Kunststoffspritzteil ausgeführt ist. Der wesentliche
Unterschied zu der zuvor beschriebenen Ausführungs-
form besteht darin, dass sich das Freigabeelement 20
unmittelbar zwischen den Tragarmen 10 befindet und
dass die Betätigungsstege 21 fest mit den Tragarmen 10
verbunden sind. Eine axiale Verschiebung des Betäti-
gungselements 20 bewirkt ebenfalls ein Aufspreizen der
Tragarme 10. Auf ein separates Rückstellfederelement
für das Betätigungselement kann in diesem Fall verzich-
tet werden.
[0035] Fig. 7 zeigt den vorderen Bereich einer abge-
wandelten Ausführungsform des Rasierapparats. Der
wesentliche Unterschied zu der zuvor beschriebenen
Ausführungsform besteht in der Kopplung zwischen der
Klingeneinheit 4 und der Kupplungseinheit im Bereich
des Stützelements. Zwar greifen die Tragarme 10 mit
den Lagerzapfen wiederum in die Schwenklager der Klin-
geneinheit ein. Jedoch ist das Stützelement verändert
ausgeführt. Dazu ist ein veränderter Stößel 14a ange-
ordnet, der fest mit der Rückseite der Klingeneinheit 4
verbunden ist. Der Stößel 14a erstreckt sich ausgehend
von der Klingeneinheit durch eine Führungsöffnung 39
im Kopfstück 2 hindurch und stößt dann an den abge-
wandelten Stößelträger 15a an, mit welchem er aber
nicht fest verbunden ist. Der Stößel 14a dient wiederum
der Ableitung von längs der Drehachse auftretenden
Kräften in das Kopfstück 2. Die Vorspannkraft wird vom
Vorspannfederelement über den Stößelträger 15a in den
Stößel 14a und damit in die Klingeneinheit eingeleitet.
[0036] Abschließend soll nochmals darauf hingewie-
sen werden, dass die beschriebene Kupplungseinheit
auch mit abgewandelten Handgriffen und Kopfstücken
kombiniert werden kann.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Handgriff
2 Kopfstück
3 Kupplungseinheit
4 Klingeneinheit
5 Betätigungsknopf
6 Oberschale
7 Zweite Kunststoffkomponente
8 Taillierung
10 Tragarm
11 Lagerzapfen
12 Drehachse
13 Vorspannfederelement
14 Stößel
15 Stößelträger
16 Führungszapfen
17 Bohrung
20 Freigabeelement
21 Betätigungssteg
22 Anschlagkante
25 Gleitfläche
26 Betätigungsstift
27 Rückstellfederelement
30 Biegefederelement
31 Auflaufflächen
35 Filmscharnier
37 Nut
38 Stift
39 Führungsöffnung

Patentansprüche

1. Rasierapparat zum Tragen einer lösbaren Klingen-
einheit (4) mit einem Handgriff (1), einem Kopfstück
(2) und einer am Kopfstück angeordneten Kupp-
lungseinheit (3) für die Befestigung der Klingenein-
heit, wobei die Kupplungseinheit (3) umfasst:

• zwei im Kopfstück (2) schwenkbar gelagerte
Tragarme (10), die an ihren innen liegenden En-
den über ein Biegefederelement (30) einstückig
miteinander verbunden sind;
• zwei Lagerelemente (11), die an den aus dem
Kopfstück (2) herausragenden außen liegenden
Enden der Tragarme (10) angeordnet sind, in
Schwenklager der Klingeneinheit (4) eingreifen
und ein Schwenken der Klingeneinheit um eine
parallel zu deren Schneidkanten liegende Dreh-
achse (12) gestatten;
• ein Stützelement (14, 15), welches

- quer zur Drehachse federnd verschiebbar
zwischen Kopfstück (2) und Klingeneinheit
(4) angeordnet ist,
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- an ein im Kopfstück (2) angeordnetes Vor-
spannfederelement (13) angekoppelt ist,
- zwischen den beiden Lagerelementen
(11) an der Klingeneinheit so angreift, dass
es die längs zur Drehachse auf die Klingen-
einheit wirkenden Kräfte aufnimmt und der
Klingeneinheit (4) eine vom Vorspannfeder-
element (13) bereitgestellte Vorspannkraft
einprägt;

• ein Freigabeelement (20), welches zum Lösen
der Klingeneinheit (4) die Lagerelemente (11)
aus den Schwenklagern herausschwenkt.

2. Rasierapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Tragarme (10) jeweils
über ein Drehgelenk (16, 17) im Kopfstück (2) gela-
gert sind.

3. Rasierapparat nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Tragarm (10) zwischen Dreh-
gelenk (16, 17) und außen liegendem Ende eine An-
schlagkante besitzt, an welcher ein Betätigungssteg
(21) des Freigabeelements (20) angreift, um bei ei-
ner Verschiebung des Freigabeelements quer zur
Drehachse die freien Enden der Tragarme (10) im
wesentlichen längs der Drehachse zu verlagern.

4. Rasierapparat nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Betätigungsstege (21) einstük-
kig mit einem aus dem Kopfstück herausragenden
Betätigungsstift (26) ausgebildet sind.

5. Rasierapparat nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Betätigungsstift (26) einen auf
der Oberseite des Kopfstücks angeordneten Betäti-
gungsknopf (5) trägt, welcher zum Lösen der Klin-
geneinheit (4) quer zur Drehachse (12) verschiebbar
ist.

6. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerelemen-
te als aufeinander zugewandte Lagerzapfen (11)
ausgebildet sind, die in Lageröffnungen auf der
Rückseite der Klingeneinheit (4) eingreifen.

7. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stützelement
einen Stößel (14) umfasst, welcher einstückig mit
einem Stößelträger (15) ausgebildet ist, der im we-
sentlich quer zur Drehachse (12) verschiebbar im
Kopfstück (4) gelagert ist und einstückig in das Vor-
spannfederelement (13) übergeht.

8. Rasierapparat nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stößel (14) ein gabelartiges frei-
es Ende besitzt, welches in eine Gleitfläche (25) auf
der Rückseite der Klingeneinheit (4) eingreift.

9. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Stützelement
einen Stößel (14a) umfasst, welcher an der Klingen-
einheit (4) befestigt ist und durch eine im Kopfstück
angeordnete Führungsöffnung (39) hindurchragt,
um an einem Stößelträger (15a) anzugreifen, der im
wesentlich quer zur Drehachse (12) verschiebbar im
Kopfstück (4) gelagert ist und einstückig in das Vor-
spannfederelement (13) übergeht.

10. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 7 bis 9
dadurch gekennzeichnet, dass eine zusätzliche
Lagefixierung zwischen dem Vorspannfederele-
ment (13) und dem Biegefederelement (30) mithilfe
eines Filmscharniers (35) oder einer Nut-Stift-Ver-
bindung (37, 38) erfolgt.

11. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Freigabe-
element (20) einstückig mit einem im Kopfstück (4)
angeordneten Rückstellfederelement (27) ausgebil-
det ist, das als Kunststoffspritzteil einstückig mit dem
Vorspannfederelement (13) verbunden ist.

12. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerelemen-
te (11) Auflaufflächen aufweisen, die mit Begren-
zungsanschlägen an der Klingeneinheit (4) zusam-
menwirken, um den Kippwinkel der Klingeneinheit
um die Drehachse zu begrenzen.

13. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kopfstück (2)
eine Oberschale (6) aufweist, die einstückig mit dem
Handgriff (1) ausgebildet ist, und einen Deckel auf-
weist, der die Oberschale nach dem Einlegen der
Kupplungseinheit (3) verschließt.

14. Rasierapparat nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle zur Lagerung der Kupp-
lungseinheit (3) erforderlichen Stützelemente (16)
einstückig an die Oberschale (6) angeformt sind.

15. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass Handgriff (1) und
Kopfstück (2) aus einer harten Kunststoffkomponen-
te bestehen und dass der Handgriff mehrere Aus-
sparungen aufweist, in die eine weiche Kunststoff-
komponente (7) eingefügt ist.

16. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der vordere Be-
reich der Tragarme (10), an welchem die Lagerele-
mente (11) angeordnet sind, gegenüber dem im
Kopfstück (2) verlaufenden Abschnitt abgewinkelt
ist.

17. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Richtungsvek-
tor der in die Klingeneinheit eingeleiteten Vorspann-
kraft die Drehachse (12) nicht schneidet.

18. Rasierapparat nach einem der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die vom Vor-
spannfederelement (13) bereitgestellte Vorspann-
kraft groß genug ist, um die Klingeneinheit bei Be-
tätigung des Freigabeelements (20) automatisch
auszuwerfen.
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